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KeineneuenTrichinoseerkrankungeninWien.
Eine WienerTageszeitung meldet ,dass in Wienzwei neueTri¬

chinoseerkrankungen aufgetreten seien und dass mehrere Personen wegen des

Verdachteseiner Trichinoseerkrankungunter Beobachtungstünden . Wiedas
städtischeGesundheitsamtmitteilt,ist dieseMeldungunrichtig .DemGe¬
sundneitsamt sind in der letzten Zeit keine Trichinosefälle zurKenntnis
gekommen . Richtigist lediglich ,dass das Bundesministerium für soziele Ver
waltung auf Antrag des städtischen Gesundheitsamtes die Wiener Kranken¬

häuserangewiesenhat ,jedenTrichinosefalldemGesundheitsamtzurAn¬
zeige zu bringeh . Esist jedoch keine solche Anzeigean dasGesundheits¬
amt erstattet worden .

Verkehrsbeschränkungfür Lastfahrzeuge in der InnerenStadt .
Auf Grund des Wiener Strassenpolizeigesetzes ist eine neuer

liche Verordnung über den Lastfahrzeugverkehr in der Inneren Stadt erlas¬

sen worden . DieVerordnung enthält gegenüber den bisher geltenden Vor - ¬

schriften zwei wichtige Erleichterungen ,die im Interesse desGeschäfts¬
verkehres liegen . Währendnämlich bisher die Durchfahrt vonLastfahrzeu¬
gen durch die Ringstrasse ausnahmslos verbeten war ,wird sie nunmehrfür

LastkraftfahrzeugemitgeschlossenemKastenaufbau,wennsie einGesamtge¬
wicht von höchstens ' 5Tonnen haben ,gestattet .Auch das Verbot der Durch

fahrt von Lastkraftwagen mit Anhängern ,das bisher für den ganzen Teil

der Inneren Stadt gilt ,der vomRingundKai umschlossenwird ,wirddurch
die neue Vererdnung auf den Teil der Inneren Stadt eingeschränkt ,der von

der Börsegasse ,demConcordiaplatz ,demSalzgries ,demMerzinplatz ,dem
Kai ,der Dominikaner - undStubenbastei ,der Seilerstätte ,derSchwarzenberg¬
strasse und der Ringstrasse bis zur Börsegasse umschlossen wird .Neuner¬
miert ist das Verbot der Lehr -und Uebungsfahrten mit Schulwagen in dem
erwähnten Teil der Inneren Stadt an Werktagen zur Zeit des atarken Ver - ¬

kehres,also zwischen1/2 11 und1/2 14 Uhrundzwischen15 und20Uhr .
Nach der bisherigen Praxis durften Fahrzeuge für denLeichentransport
die Ringstrasse nicht zur Durchfahrt benützen ;nunmehrwird diese inder
Praxis geübte Regel in der neuen Verordnung festgelegt .In besonderen Fäl¬

len ist der Magistrat ermächtigt ,im Einvernehmen mit der Bundespolizeidi¬
rektion Ausnahmen ven den angeführten Vorschriften zu bewilligen .

DieVerordnung ,die auf Grunddes WienerStrassenpolizei¬
gesetzes erlassen worden ist und Bestimmungen über Verkehrsbe¬
schränkungen für Lastfahrzeuge ,für Lehr - undUebungsfahrten und für Lei¬

chentransperte in der Inneren Stadt enthält ,hat folgenden Wortlaut :
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I .DieDurchfahrtdurchdenvonder RingstrasseunddemFranzJosefskai umschlossenen Teil des I .Bezirkes ist allen Lastfahrzeugen ,das

sind Fahrzeuge ,die durch Bauart und Einrichtung zur Beförderung venWaren
und Gütern bestimmtsind ,verboten .Dieses Verbotgilt auch für dieRing- ¬strasse mit der Einschränkung ,dass die Durchfahrt vonLastkraftfahrzeu¬
gen mit geschlossenemKastanaufbau ,die einschliesslich der NutzlasteinGewicht von ' 5Tonnen nicht überschreiten ,gestattet ist .

Die Zufahrt aller Lastfahrzeuge in den obenbezeichnetenTeil des I .Bezirkes ist unter Einhaltungder für dieverschiedenen
Fahrzeuggattungenund für einzelne Strassen bestehendenSondervorschrif¬
ton nur derart gestattet ,dass möglichstdurchdie den . Bezirkumsäumen¬den ,allgemein als Lastonstrasse bezeichneten Strassenzüge und vondiesen
aus auf demjeweils kürzesten Wegzu dembetreffenden Ziel gefahrenwird .Die Rückfahrt hat in der gleichen Art zu geschehen .Ebenso ist zur Verbin¬

dungmehrerer Fahrziele innerhalb des obigen Gebietes der joweilskürzeste
der für diese Fahrzeuge erlaubten Fahrtwege zuwählen .

DieseVorschriftengelten auchfür die Zufahrtauf derRing¬strasse .
DieZufahrtvonLastkraftwagenmitAnhängernin denvonderBörsogasso ,dem Konkordiaplatz ,Salzgries ,Morzinplatz ,Kai ,der Dominikaner¬

und Stubenbastei ,der Seilerstätte ,Schwarzenbergstrasseund Ringstrassebiszur Börsegasse umschlossenen Teil der Inneren Stadt ist verbeten ;dieses

Verbotgilt nicht für die genanntenStrassen mit AusnahmederRingstrasse .
Lehr -und Uebungsfahrten sind in dem im Absatz 1bezeichne¬ten Teile des 1 .Bezirkesan Werktagenvoh1/2 11bis 1/2 14Uhrundvon15 bis 20 Uhrverboten .
Fahrzeuge für den Leichentransport dürfen die Ringstrasse

nicht zur Durchfahrt benützen ,Leichenzüge haben don kürzesten Wegausder
InnerenStadt über die Lastenstrasseauf die Friedhöfezunehmen.

11 . DieDurchfahrt durch den von der Universität - ,Ring - ,Bella¬ria - ,Museum - ,Auersperg - undLandesgerichtstrasse umschlossenenTeildes
. Bezirkes ,ferner durchdie Schalllautzer - unddurchdieReischachstrasse

ist für Lastfahrzeuge ,das sind Fahrzeuge ,die durch Bauart undEinrich¬
tung zur BeförderungvonWarenundGüternbestimmtsind ,verboten .

III . Ausnahmenvon den obigen Bestimmungenkönnen in besonderen
Fällen vom Magistrate im Einvernehmen mit der Bundespolizei - Direktionbe¬
willigt werden .

IV .Uebertretungen dieser Verordnungwerdenvon derBundes- ¬polizeidirektion nach § 79 des Wiener Strassenpolizeigesetzes mit Geld¬
strafen bis zu 500 Schilling,bei erschwerenden Umständenmit Arrest bis
zu 4 Wochenbestraft ,der an Stelle odernebender Geldstrafeverhängtwerden kann .

V .Die Magistrats - Kundmachungenvom17 .III .1921 ,Mag.
Abt .52/612/21 ,vom . XII. 1922,M. Abt.52/3uel/22undvom. . 1928,Mag .Abt .52/2258/28werdenaufgehoben .

Sitzung der Bezikrsvertretung Mariahilf .
AmDonnerstag ,den26 .Februar ,findet um6 Uhrnachmittags

eine öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Mariahilf statt .
. - - - - — - - . -

Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing .

Morgen ,Samstag ,tritt um 4 Uhr nachmittags die Bezirks - ¬

vertrøtungHietzingzu einer Sitzungzusammen.
- . - - - —. —- - - . -

Führung im Gesellschafts -undWirtschaftsmuseum .
Morgen ,Samstag ,findet um6 Uhr abends in der Abteilung„Welt - ¬

wirtschaft "des Gesellschafts -undWirtschaftsmuseumsin Wien ,Meidling ,
Längenfeldgasse ,Ecke Murlingengasse bei freiem Eintritt eine allgemeine
Führung statt .
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